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1 Allgemeines 
 

Diese „Technischen Hinweise Erdgas“ gelten für Gasinstallationen, die hinter dem 
Netzanschluss an das Erdgasversorgungsnetz der GWG Netzgesellschaft 
Grevenbroich mbH angeschlossen werden. 
Die DVGW TRGI ´86 „Technische Regeln für Gasinstallationen“, Ausgabe 1996 mit 
den jeweiligen Ergänzungen und Änderungen und die NDAV  sind zu beachten. 
Weiter sind die anderen DVGW Arbeitsblätter, die baurechtlichen Bestimmungen (z.B. 
FeuVO) einzuhalten. Unberührt bleibt auch die Gültigkeit anderer einschlägiger 
technischer Regeln, Rechts- und Unfallverhütungs-vorschriften. 
 
Das Erdgasnetzgebiet Grevenbroich ist in Anlage 1 dargestellt. 
 
 
1.1 Erdgasbeschaffenheit 
 
Im Erdgasnetzgebiet Grevenbroich wird ein Erdgas der zweiten Gasfamilie (Naturgas) 
der Gruppe L nach de DVGW-Arbeitsblatt G 260/l bzw. Gruppe LL nach DIN EN 437 
bereitgestellt. 
 
Dieses Erdgas entspricht in seiner Zusammensetzung dem Prüfgas G 25. Das ist ein 
Gemisch aus 86% Methan und 14% Stickstoff. 
 
Die Wärmewerte des gelieferten Erdgases betragen im Jahresmittel: 
 
  Brennwert Ho,n (Hs,n) = 10,30  kWh/m³ 
  Heizwert Hu,n (Hi,n) =   9,30  kWh/m³ 
  Wobbe-Index Wo,n (Ws,n) = 12,89  kWh/m³ 
  Betriebsheizwert Hu,B (Hi,B) =   9,13  kWh/m³ 
 
Weitere Einzelheiten, die Zusammensetzung und die brenntechnischen Kennwerte 
des Erdgases sind im Übersichtsblatt Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Hinweis:  Für die Ermittlung der Anschluss- und Einstellwerte  der Gasgeräte, für 
die Dimensionierung der Gasströmungswächter und der  Gasleitungen, kann im 
Erdgasnetzgebiet Grevenbroich ein mittlerer Betriebs heizwert Hu,B(Hi,B) von 
9,13 kWh/m³ angenommen werden. 
 
Der Umrechnungsfaktor (Betriebsbrennwert HS,B) zur Ermittlung der gelieferten 
Wärmemenge berücksichtig, neben der mittleren Erdgastemperatur von 15 °C, einen 
Gasdruck (Ausgangsdruck des Druckregelgerätes) von 22 mbar, den mittleren Brenn- 
wert  (Hs,n) des Erdgases von 10,30 kWh/m³, sowie den mittleren barometrischen 
Luftdruck in Abhängigkeit der geodätischen Höhe im Netzgebiet. 
Der Umrechnungsfaktor (Betriebsbrennwert Hs,B) beträgt bei genannten Bedingungen 
in Grevenbroich (mittlerer Luftdruck 1.009 mbar) 9,9344 kWh/m³. 
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2 Der Netzanschluss 
 
 2.1 Allgemeines 
 

Der Netzanschluss verbindet das Erdgasnetz der GWG mit der Kundenanlage und 
endet – falls nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde – mit der Hauptabsperr- 
einrichtung im Gebäude. Der Netzanschluss besteht aus der Netzanschlussleitung, 
ggf. einer Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes und ggf. einem 
Gasströmungswächter, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und dem 
Hausdruckregelgerät.  
 
Der Netzanschluss gehört zu den Betriebsanlagen der GWG und wird ausschließlich 
von der GWG hergestellt, geändert und unterhalten. 
 
Netzanschlüsse im erhöhten Nieder- (70-80 mbar) und im Mitteldrucknetz (400-700 
mbar), sowie einer Nennweite bis einschließlich DN 50 werden – unabhängig von der 
Art und Nutzung des Gebäudes – von der GWG mit einem Gasströmungswächter 
ausgerüstet. 
 
Netzanschlüsse, die mit einem Gasströmungswächter ausgerüstet sind, werden mit 
einem roten Hinweisschild an der Hauptabsperreinrichtung gekennzeichnet. 
 
Der Strömungswächter im Netzanschluss ist mit einer Überströmbohrung 
ausgerüstet.  
 
Gasdruckregelgeräte mit integriertem Gasströmungswächter werden von GWG nach 
der Hauptabsperreinrichtung im Gebäude eingesetzt. 
 
Zusätzlich werden alle Netzanschlüsse (MD – Netz) mit einer erdverlegten 
Außenabsperrung ausgerüstet. 
 
Bei Neubauten werden Mehrsparten-Hausanschlüsse verwendet, sofern neben dem 
Netzanschluss für Gas auch ein Wasseranschluss verlegt wird. 
 
 

 2.2 Der Hausanschlussraum 
 

Der Netzanschluss ist in einem trockenen, belüfteten und – ab einem Dreifamilienhaus 
– in einen abschließbaren Raum (nach DIN 18012) einzuführen. 
 
Der Netzanschluss muss leicht zugänglich sein und darf nicht der Gefahr einer 
mechanischen Beschädigung ausgesetzt werden. 
 
Kann kein geeigneter Hausanschlussraum zur Verfügung gestellt werden, oder ist die 
Verlegung eines Netzanschlusses der GWG wirtschaftlich oder technisch nicht 
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zumutbar, muss der Kunde – auf seine Kosten – an der Grundstücksgrenze einen 
Übergabeschrank installieren. 
 
 
 
In diesem Übergabeschrank kann neben dem Netzanschluss, dem 
Gasdruckregelgerät und dem Gaszähler auch der Hausanschluss für Trinkwasser 
installiert werden. 
 
Die Größe und der Standort dieses Übergabeschrankes müssen mit den Beauftragten 
der GWG abgestimmt werden. 
 
Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Aussparung im Fundament und der 
Bodenplatte oder die Anordnung der Aufstellvorrichtung des Mehrsparten-
Hausanschlusses vor dem Betonieren der Bodenplatte mit der GWG bzw. deren 
Beauftragten abzustimmen. 
 
2.3 Verbindung zwischen Netzanschluss und Gasinstalla tion 
 
Alle neuen Netzanschlüsse der GWG werden mit einem Regleranschlussstück 
hergestellt. Bei der Inbetriebsetzung der Gasinstallation (Zählermontage) wird von 
GWG das Hausdruckregelgerät installiert. 
 

 
 
 
 
Bild 2.3.1 Reglerpassstück 
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Grundsätzlich können alle für Erdgas zugelassenen Rohrleitungsmaterialien für die 
Verbindung (Verteilungsleitung) zwischen dem Netzanschluss und dem Gaszähler 
verwendet werden. 
 
2.4 Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gas installation 
 
Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in die Gasinstallation von Gebäuden mit 
häuslicher oder vergleichbarer Nutung zu reduzieren oder solche Eingriffe zu 
erschweren, sind in der Gasinstallation grundsätzlich aktive und ggf. zusätzlich 
passive Maßnahmen erforderlich. Dabei haben aktive Maßnahmen Vorrang. 
 
Aktive und passive Maßnahmen in der Gasinstallation sind vom Installations- 
unternehmen umzusetzen. (Gilt für zusätzlich notwendige Gasströmungswächter, z.B. 
Mehrfamilienhaus mit mehreren Gaszählern) 
 
In gewerblich oder industriell genutzten Gasanlagen, die mit der häuslichen 
Gasverwendung nicht vergleichbar sind, sind keine Maßnahmen zur Abwehr von 
Manipulationen erforderlich. 
 
 
2.4.1 Aktive Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter i n die Gas- Installation 
 
Zu den aktiven Maßnahmen gehören die Gasströmungswächter (GS). Diese sind vom 
Installationsunternehmen in die Kundenanlage einzubauen. 
 
Die aktiven Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gasinstallation werden in 
Abhängigkeit vom Netzdruck und von der Art der Druckregelung umgesetzt. 
 
Bei zentraler Gasverwendung in Mehrfamilienhäusern oder bei der Gasverwendung in 
Einfamilienhäusern ist unabhängig vom Netzdruck nur ein Gasströmungswächter 
erforderlich (Im Gasdruckregelgerät). 
 
Hinweis: Bei der Etagengasanwendung und mehreren Ga szählern sind neben 
dem zentralen Gasströmungswächter im Regelgerät vor jedem Gaszähler 
weitere Gasströmungswächter erforderlich. Diese sin d dann zwecks-
mäßigerweise in die Zählerabsperrarmatur integriert  (Ausführung ). 
 
Die Dimensionierung der Gasströmungswächter erfolgt mit einem Betriebsheizwert 
von 9,13 kWh/m³ 
 
Beispiel: An eine Gasleitung (Verbrauchsleitung als Einzelzuleitung aus Kupfer mit 
einer berechneten Dimension von 22 x 1 mm und einer Länge von 15 m) ist ein 
Umlaufwasserheizer mit einer Nennwärmeleistung von 23,0 kW (Wirkungsgrad 91%) 
angeschlossen. 
Der Gasströmungswächter soll dimensioniert und mit der Dimension der 
Einzelzuleitung abgeglichen werden. Der Gasströmungswächter wird waagerecht 
eingebaut. 
 
Der Volumenstrom V wird nach folgender Formel berechnet   
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Nach Anlage 13 ist ein Gasströmungswächter GS 4, Typ K1/K3 zu installieren. 
 
Bei diesem Gasströmungswächter (GS 4, Ausführung K3) und einem Innen-
durchmesser di von 20 mm (22 x 1 mm) dürfte die Einzelzuleitung maximal 80 m lang 
sein. Die Gasleitung ist bei einer tatsächlichen Länge von 15 m damit ausreichend 
dimensioniert. 
Grundsätzlich kann bei Gasgeräten zur Zentralbeheizung (Heizkessel, Themen, Kom- 
bigeräte) auch ein Gasströmungswächter der nächstgrößeren Leistungslänge 
erforderlich. 
Auch in diesem Fall  ist ein Abgleich mit der Leitungsdimension und der Leitungslänge 
erforderlich. 
Grundsätzlich wird der Einsatz von Mehrbereichs-Gasströmungswächtern in den Aus- 
führungen K1(K3 oder M1/M3) empfohlen. 
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Bild   Anordnung der Gasströmungswächter im Niederd ruckgasnetz bei 
zentraler Gasverwendung und Zählerdruckregelgerät 
 
Bei zentraler Gasverwendung und einem Gaszähler  ist, unabhängig vom 
Netzdruck, im Hausdruckregelgerät (GWG) ein „zentraler“ Gasströmungswächter 
installiert. Zusätzlicher sind vor den Gaszählern weitere Gasströmungswächter 
notwendig. Diese sind dann zwecksmäßigerweise in den Zähleranschlussarmaturen 
integriert. 
 
2.4.2 Passive Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gasinstallation 
 
Passive Maßnahmen sind nur in Wohngebäuden – ab einem Dreifamilienhaus – 
erforderlich. 
 
Leitungsenden und lösbare Verbindungen, z.B. Flanschverbindungen in einem 
allgemein zugänglichen Raum sind zu vermeiden oder mit einem entsprechenden 
baulichen Schutz zu versehen. 
 
Kann dieser bauliche Schutz in einem allgemein zugänglichen Raum (z.B. Kellerflur 
ohne abschließbare Tür zum Kellerabgang) nicht gewährleistet werden, müssen DIN – 
DVGW – zugelassene Gassicherheitsstopfen oder –kappen oder andere passive 
Maßnahmen eingesetzt werden. 
 
Zulässig ist auch die Verwendung von Gewinde-Dicht-Klebestoffen als Verdreh-
sicherung an Verschraubungen oder an Rohrwinden. 
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3 Druckregelung 
 
 3.1 Allgemeines 
 

Druckregelgeräte halten, unabhängig vom Netzdruck und von unterschiedlicher 
Erdgasabnahme, den Gasdruck im Gaszähler und am Gasgerät konstant. 
 
Im Erdgasnetzgebiet Grevenbroich werden in Abhängigkeit vom Netzdruck, von der 
Anzahl und Größe der Gaszähler unterschiedliche Gasdruckregelgeräte eingesetzt. 
 
- Hausdruckregelgeräte 
- Druckregelstationen 
 
Gasdruckregelgeräte gehören – mit Ausnahme der unter Punkt 3.4 genannten Druck- 
regelstationen – zu den Betriebsanlage der GWG und werden ausschließlich von der 
GWG beschafft, installiert, geändert und unterhalten. 
 
Montage- oder Einstellarbeiten an Zähler- oder Haus druckregelgeräten dürfen 
nur durch Mitarbeiter oder Beauftragte der GWG ausg eführt werden. 
 
Bei der Inbetriebsetzung der Kundenanlage durch den Beauftragten des Netz- 
anschlussnehmers/Netzkunden erfolgt auch die Inbetriebnahme des 
Druckregelgerätes durch einen Beauftragten der GWG. Anschließend wird vom 
Installationsunternehmen eine Dichtheitsprüfung der Anschlüsse, die nicht mit in die 
Hauptprüfung einbezogen wurden, durchgeführt.  
 
Als Reglerausgangsdruck wird bei der Versorgung aus  dem Nieder- und Mittel- 
druckgasnetz grundsätzlich 22 mbar eingestellt. 
Der Reglerausgangsdruck ist fest eingestellt. Die Ä nderung des fest 
eingestellten Reglerausgangsdrucks ist nicht zulässi g. 
 
Bei der Versorgung aus dem Mitteldruckgasnetz können höhere 
Reglerausgangsdrücke (50 mbar) mit der GWG vereinbart werden.  
 
In besonderen Fällen – und mit Einverständnis der GWG – kann im 
Niederdruckgasnetz auf eine Druckregelung verzichtet werden. In diesem Fällen 
müssen Zustandsmengenumwerter eingesetzt werden. 
 
3.3 Hausdruckregler 
 
Hausdruckregler sind bei der Versorgung aus dem Niederdruckgasnetz (Zähler > G 
16; mehr als vier Gaszähler) in allen in 3.2 nicht genannten Fällen und bei der 
Versorgung aus dem Mittel- oder Hochdruckgasnetz zu verwenden. 
 
Mitteldruckregelgeräte werden mit Gasmangelsicherungen installiert. Diese Druck- 
regelgeräte sind mit einem Aufkleber „Gasmangelsicherung“ gekennzeichnet. 
 
Hausdruckregelgeräte werden grundsätzlich waagerecht eingebaut. Soll das Gas- 
druckregelgerät in Absprache mit dem Beauftragten der GWG „senkrecht“ eingebaut 
werden, so muss der Reglerausgangsdruck voreingestellt werden. 
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3.4 Druckregelstationen 
 
Druckregelstationen sind erforderlich bei der Versorgung aus dem Mitteldruckgasnetz, 
wenn der Anschlusswert 160 m³/h (ca. 1.600 kW) oder – unabhängig vom Anschlusswert  
der geregelte Ausgangsdruck 100 mbar übersteigt. In diesem Fall ist die Druckregelstation 
vom Netzanschlussnehmer/Netzkunden – auf seine Kosten – bereitzustellen. 
 
Der Netzanschlussnehmer/Netzkunde kann auch Dritte (z.B. den Erdgaslieferanten) mit der 
Herstellung und dem Betrieb der Druckregelstation beauftragen. 
 
Die Einzelheiten der Druckregelung müssen zwischen dem Beauftragten der GWG und 
dem Netzanschlussnehmer/Netzendkunden abgestimmt werden. 
 
3.5 Dimensionierung der Niederdruckregelgeräte 
 

Maximale Nenn- 
wärmeleistung 

Abmessungen 
 

 
Gasdruck- 
regelgerät 

Maximaler 
Volumendurch-  
fluß  bei  
pv min =26mbar 

 
Heizung 

 

 
Gasgeräte 

 

 
 

 
Einbaulänge  

 
Typ 

 
m³/h 

 
kW 

 
��� �  kW 

 
DN 

 
mm 

 
NDAF 25 E 

 
10,0 

 
72 80 25 140 

NDAF 40 E 
 

40,0 256 320 40 160 

NDAF 50 E 
 

50,0 320 400 50 220 

HR 80 
 

43,0 915 1.140 80 310 

HR 100 
 

205,0 1.312 
 

1.640 
 

100 350 

Volumenstrom beim Mindestdruckversorgungsdruck im Niederdruckgasnetz von pv min 

= 26 mbar und bei einem geregelten Ausgangsdruck von 22 mbar. 
 

3.6 Dimensionierung der Mitteldruckregelgeräte 
 
Gasdruck-  
regelgerät 

Eingangs- 
druckbereic
h 

Maximale Nenn- 
wärmeleistung 

Abmessungen 

 
Von 

 

 
Bis 
 

 
Heizu

ng 
 

 
Gasgerä

te 
 

 
Nenn- 
weite 

 

 
Einbau- 
länge 
 

 
Typ 

 

mbar m³/
h 

Maximaler 
Volumen- 
durchfluss 
          bei 
Pv min = 
280 mbar 

kW ��� �  kW DN mm 

MR 25 MFG 26 1,0 41,0 263 328 25 140 
MR 40 MF-G 26 1,0 43,0 276 344 40 160 
MR 50 F 50 1,0 160,0 1.158 1.280 50 220 

Volumenstrom beim Mindestversorgungsdruck im Mitteldruckgasnetz pv min = 280 mbar 
und einem geregelten Ausgangsdruck von 22 mbar. 
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4 Gaszähler 
 
 4.1 Allgemeines 
  

Die Messung der vom Netzanschlussnehmer/Netzendkunden entnommen Gasmenge 
erfolgt durch den Messstellenbetreiber.  
Dabei erfolgt die Messung  durch eine kontinuierliche Erfassung der entnommenen 
Gasmenge sowie ggf. durch eine stündliche registrierende Leistungsmessung, sofern 
es sich nicht um Kunden handelt, für die Lastprofile gelten. 
Der Messstellenbetreiber bestimmt nach den Vorgaben der GWG Art, Zahl, Größe und 
Aufstellort der Mess- und Steuereinrichtungen. 
Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet auf Verlangen des Netzanschlussnehmers/ 
Netzkunden die Messeinrichtung zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist und der bisherige Einbauort der Messeinrichtung 
für den Netzanschlussnehmer/Netzkunden nicht mehr zumutbar ist. Der 
Netzanschlussnehmer/Netzkunde hat in diesem Fall die Kosten für die Verlegung der 
Messeinrichtung zu tragen. 
 
4.2 Aufstellraum für Gaszähler 
 
Gaszähler sind so anzuordnen, dass sie ohne Zuhilfenahme von Leitern und Tritten in- 
stalliert und abgelesen werden können und gegen mechanische Beschädigung 
geschützt sind. Der Aufstellraum soll trocken, belüftet, leicht erreichbar und zugänglich 
sein. Die Gaszähler sind im Kellergeschoss und in Mehrfamilienhäusern (ab einem 
Dreifamilienhaus) in einem abschließbaren Raum zu installieren. 
 
4.3 Gaszählerarten 
 
Balgengaszähler entsprechen DIN EN 1359 bzw. DIN 3374 und werden in den Zähler- 
größen G4, G6, G10, G16, G25 und G40 in Einstutzenausführung (Abschnitt 4.7 und 
4.8) installiert. 
 
Ab einer Zählergröße von G 65 werden Drehkolben-(Abschnitt 4.10) oder Turbinenrad- 
gaszähler eingebaut. 
 
4.4 Installation von Gaszählern 
 
Im Netzgebiet Grevenbroich sind überwiegend Einstutze ngaszähler installiert. 
Wird bei diesen vorhandenen Gasanlagen die Gasverte ilungsanlage um weitere 
Gaszähler erweitert, werden Einstutzenzähler installie rt. Bei Neuanlagen werden 
grundsätzlich Einstutzengaszähler installiert. 
 
Gaszähler dürfen nicht in Treppenräumen „notwendiger Treppen“, deren Ausgänge ins 
Freie führen, oder in Flucht- und Rettungswegen installiert werden. 
 
Der Gaszähler ist gegen mechanische Beschädigung zu schützen. 
 
Gaszähler sind spannungsfrei und aus Gründen des Korrosionsschutzes ohne Kontakt 
zu den umgebenen Bauteilen, z.B. Wänden, anzuschließen. 
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Die Zweistutzengaszähler (G 4-G 25) müssen mit kompakten Zähleranschluss- 
einheiten installiert werden. 
 
Der Einstutzengaszähler G 40 und die Drehkolbengaszähler müssen auf Konsolen 
oder mit Schellen mit einer Tragkraft von mindestens je 100 kg befestigt werden. 
 
Für die Zählermontage sind, wie in der übrigen Gasinstallationstechnik auch, nur zu- 
gelassene Dichtungen in HTB-Ausführung zu verwenden. 
 
Werden Gaszähler in Nischen oder Zählerschränken mit Türen eingebaut, sind die 
Türen mit einer oberen und unteren Lüftungsöffnung von jeweils mindestens 5 cm² 
Größe zu versehen. 
 
4.5 Absperreinrichtung 
 
Grundsätzlich ist vor jedem Gaszähler eine Absperreinrichtung vorzusehen. Werden 
aus versorgungstechnischen Gründen mehrere Gaszähler parallel betrieben, so sind 
zusätzlich – auch auf der Zählerausgangsseite – Absperreinrichtungen einzubauen um 
die Gaszähler separat austauschen zu können. 
 
4.6 Dimensionierung von Gaszählern 
 
Gaszähler sind maximal bis zum Nennvolumenstrom der nächsten Zählergröße 
belastbar. Da der mittlere Druckverlust im Gaszähler über 1 mbar betragen kann, 
sollte der Gaszähler beim Einbau einer Gaszentralheizung nur bis ca. 80% des 
maximal zulässigen Volumenstroms belastet werden. 
 
Sind mehrere Gasgeräte installiert, kann der Gaszähler bis zum maximalen Volumen- 
strom belastet werden. In Abschnitt 4.6.1 bis 4.6.3 sind die Zählergrößen in 
Abhängigkeit der Nennwärmeleistungen der Gasgeräte angegeben. 
 
 
4.6.1 Dimensionierung von Balgengaszählern G4 – G25 
 

Maximaler 
Volumenstrom 

Maximale Nenn- 
Wärmeleistung 

Anschluss- 
nennweite 

Stutzen- 
abstand 

Druckverlust 
beim max. 
Volumenstrom 

Gaszähler 

m³/h l/min Heizung  
kW 

Gasgeräte  
��� �  kW 

DN Zoll mm mbar 

G4 6 100 38 48 25 1“ 250 �����  1 
G6 10 167 64 80 25 1“ 250 �����   1 

G10 16 266 102 128 40 1½“ 280 �����   1,2 
G16 25 416 160 200 40 1½“ 280 �����  1,9 
G25 40 666 256 320 50 2“ 335 �����  1,6 
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4.6.2 Dimensionierung von Balgengaszählern G 40  
 

Maximaler 
Volumenstrom 

Maximale Nenn-  
wärmeleistung 

Anschluss- 
flansch 

Druckverlust 
beim max. 
Volumenstrom 

Gas-
zähler 

m³/h l/min Heizung 
kW 

Gasgerät 
��� �  kW 

DN mbar 

G 40 65 1086 416 520 80 1,3 
 
 

  
4.6.3 Dimensionierung von Drehkolbengaszählern G 65- G 250 
 

Maximaler 
Volumenstrom 

Maximale Nenn-  
wärmeleisung 

Anschluss- 
flansch 

Druckverlust 
beim max. 
Volumenstrom 

Gas-
zähler 

m³/h l/min Heizung 
kW 

Gasgerät 
��� �  kW 

DN mbar 

G 65 100 1668 640 800 80 2,5 
G 100 160 2.664 1.024 1.280 80 3 
G 160 250 4.164 1.600 2.000 80 4 
G 250 400 6.600 2.560 3.200 100 5 
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Wobbe-Index: Der Wobbe-Index (W) ist ein Kennwert für die Austauschbarkeit von Gasen 
hinsichtlich der Wärmebelastung der Gasgeräte. Gase mit gleichem Wobbe-Index und 
gleichen Zustandsgrößen (Druck und Temperatur) ergeben bei gleichen Brennerdüsen die 
gleiche Wärmebelastung des Brenners. Wichtig ist der Wobbe-Index bei der Einstellung 
eines Gasgerätes nach der Düsendruckmethode. 
Anschlusswert:  Der Anschlusswert (VA) ist der durch die Gasleitung fließende höchste 
Volumenstrom in m³/h unter Berücksichtigung der gleichzeitig benutzten Gasgeräte. 
 
 
 
Netzanschlussvertrag: Der Netzanschlussvertrag wird zwischen Netzbetreiber GWG und 
dem Netzanschlusskunden (Grundstückseigentümer, Erbauberechtigten oder einem 
sonstigen Nutzungsberechtigten) geschlossen werden. Im Netzanschlussvertrag sind die 
technischen Details des Netzanschlusses (Dimension, Druck, Druckregelung), 
Netzanschlusskapazität und kaufmännische Details wie der Baukostenzuschuss und die 
Hausanschlusskosten geregelt. 
 
 
 
Netzendkundenvertrag:  Der Netzendkundenvertrag wird zwischen Netzbetreiber GWG 
und dem Netzkunden geschlossen. Im Netzkundenvertrag sind die Berechtigung des 
Netzendkunden zur Gasentnahme aus dem Netz des Netzbetreibers GWG, die 
Messeinrichtung, die Ausgleichsversorgung und die Ersatzbelieferung geregelt. 
Weitere Vertragsbestandteile sind die Inbetriebsetzung der Kundenanlage, die 
Nachprüfung von Messeinrichtungen und die Kosten einer eventuell erforderlichen 
Ausgleichsversorgung. 
 
 
 
Netzanschlusspunkt: Stelle der Ausspeisung der transportierten Erdgasmenge zum 
Netzendkunden. Der Netzanschlusspunkt ist der letzte Kopplungspunkt in der 
Transportkette. Der Netzanschlusspunkt  und damit die technische und kaufmännische 
Übergabe ist das Ende des Netzanschlusses. Das ist entweder die 
Hauptabsperreinrichtung oder bei kundeneigenen Gasdruckregel – und – Messanlagen 
(Gasstationen) der Eingangsflansch diese Gasruckregel – und – Messanlage. 
 
 
 
Netzanschlusskapazität: Die Netzanschlusskapazität ist die Leistung, die die Kunden aus 
dem Gasnetz des Netzbetreibers (GWG) über den Netzanschluss in Anspruch nehmen 
können. Sie wird mit dem Netzanschlussnehmer/Netzkunden verbindlich vereinbart. 
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Anschlussnutzungsleitung: Leistung in kW, bezogen auf den Brennwert des Erdgases 
(Hs,n oder Ho,n), die für einen Netzendkunden vom Netzbetreiber am Zählpunkt im 
Anschlussnutzungs/Netzendkundenvertrag vereinbart wird. 
Die Anschlussnutzungsleistung wird grundsätzlich vom Kunden bzw. von dessen 
Beauftragtem bestellt (Versorgungsanfrage, Auftrag zur Herstellung des Anschlusses, 
Netzanschlussvertrag). Die Anschlussnutzungsleistung wird aus den installierten 
(eingestellten) Nennwärmeleistungen unter Berücksichtigung einer Gleichzeitigkeit, dem 
feuerungstechnischen Wirkungsgrad der Gasgeräte und der Differenz zwischen dem 
Brennwert und Heizwert des Erdgases von 0,903 berechnet. 
 
 
 
Vertragsleistung (Liefervertrag): Die Vertragsleistung ist die im Gaslieferungsvertrag 
festgelegte, gleichzeitig erforderliche Leistung in kW, bezogen auf den Brennwert des 
Erdgases (Hs,n oder Ho,n), die für den Netzendkunden am Zählpunkt (Gaszähler) vom 
Lieferanten bereitgestellt werden muss. 
Bei einem Zählpunkt am Anschluss kann die Vertragsleistung maximal der 
Netzanschlusskapazität entsprechen, kann sie jedoch auch darunter liegen. 
Bei mehreren Gasgeräten, die über einen Zählpunkt mit Erdgas versorgt werden, wird die 
Vertragsleistung mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor (fg) ermittelt. Die Vertragsleistung eines 
Zählpunktes kann nicht größer sein als die vertraglich vereinbarte 
Anschlussnutzungsleistung.  
Die Vertragsleistung (Liefervertrag) wird grundsätzlich vom Lieferkunden bzw. von dessen 
Planer, Installateur vorgegeben. 
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Anlage 6: Thermische Gasabrechnung 

Anwendungsbereich im Verfahrensgebiet 1 und II 
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 

„Gasabrechnung" 

Reglerausgangsdruck Pe < 1.000 mbar; Gaszählergröße bis G 250 

Grundlagen und Festlegung der Einflussgrößen 

Q = VB * Z * Ho„ [kWh] 

Q =   im Erdgas gelieferte Wärmemenge im Abrechnungszeitraum [kWh] 

Ho.n (HS.„) =     Ermittelter mittlerer Monatsbrennwert im Normzustand [kWh/m']. 
Die Vorlieferanten geben das arithmetische Monatsmittel des Brennwertes der 
einzelnen Übernahmestationen der GWG bekannt. Mit dem Gasbezug der 
Übernahmestationen ergibt sich das mengengewogene Mittel des Brennwertes für 
das Netzgebiet der GWG im Abrechnungszeitraum. 

G �����

Z =   Gaszustandszahl (siehe auch Bsp. Anlage 7 

 
 

Z = 
Kp

ppp
T
T

n

seambn 1
*

*
*

j-+
 

Tn = Normtemperatur 273,15 [K] = 0 °C [K]

T = Absolute Betriebstemperatur (Tn + t) [K]

t = Gastemperatur [°C]

pn = Normdruck 1.013,25 [mbar]

Pamb 
= Mittelwert des barometrischen Luftdruckes [mbar]

he Effektivdruck = Betriebsdruck  

 eingestellter Ausgangsdruck des Gasdruckregelgerätes [mbar]

��� = relative Feuchte des Gases; zzt. �������
�

PS = Sättigungsdruck von Wasserdampf bei der Temperatur T [mbar]

K = Kompressibilitätszahl [ - ]

 K = 1 bei Pe <- 1.000 mbar  
 

 
VB       
 
 

Gasvolumen im Betriebszustand [m3] im Abrechnungszeitraum mittels Gas-
zähler festgestellt 
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Zu 1. Die Gaszustandszahl Z wird bei der Versorgung im Niederdruck- und Mitteldruckbereich bis 
1 bar nach folgender Formel berechnet: 

           Z=
Pn

PePamb
T
Tn +

*                     [ -]   

T=Tn +t [K] 

Z= =
+

+ mbar
mbar

K
K

25,013.1
22009.1

*
)1515,273(

15,273
0,9645 [-] 

Zu 2. Die gelieferte Wärmemenge wird nach folgender Gleichung berechnet. 

Q = VB * Z * Hs.n 

Q= 10.000 m3 * 0,9645 * 10,3 kWh/m3      = 99.344 kWh 
 

Anlage 7:  Beispiel für die thermische Gasabrechnung  
 

~t 
Ein Gewerbebetrieb wird in Grevenbroich mit Erdgas beliefert. Die Erdgasversorgung erfolgt aus 
dem Niederdruckgasnetz mit einem geregelten Betriebsdruck (Effektivdruck � e	� von 22 mbar. Die 
mittlere Gastemperatur beträgt t = 15 °C. 
Der mittlere Brennwert beträgt Ho,n (Hs,n) = 10,3 kWh/m3. Nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 wird 
der mittlere barometrische Luftdruck für Grevenbroich mit pamb = 1009  mbar angenommen. Im 
Abrechnungsjahr hat der Gewerbebetrieb 10.000 m' Erdgas benötigt. 
 
 
Fragen: 
 
1. Wie hoch ist die Gaszustandszahl Z? 
 

2. Wie groß ist die im Erdgas gelieferte Wärmemenge Q in kWh im Abrechnungsjahr? 

Antworten: 
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Anlage 15: Verhalten bei Gasgeruch 
 
1. Löschen Sie sofort alle Flammen. 
 
 - kein offenes Licht, 
 - keine Flamme entzünden. 
 
2. Rauchen Sie nicht. 
 
3. Öffnen Sie sofort alle Fenster und Türen 
 
4. Schließen Sie den Hahn am Gaszähler oder die Absperreinrichtung im Keller. 
 
5. Betätigen Sie: 
 
 - keine elektrischen Schaltern, 
 - keine Klingel, 
 - kein Telefon, 
 - keine Sicherungen etc. 
 
6. Bitte rufen Sie von einem Telefon außerhalb des Gefahrenbereiches den Entstördienst 

der GWG an. Sie erreichen ihn Tag und Nacht – auch an Sonn- und Feiertagen – 
unter der Telefon-Nr.: 02181-65050. 

 
7. Rufen Sie sofort von einem Telefon außerhalb des Gefahrenbereiches die Polizei bzw. 

die Feuerwehr – Tel.-Nr.: 110 bzw. 112 – an, wenn Gasgeruch aus Räumen austritt, 
die nicht zugänglich sind. 

 
8. Informieren Sie Ihre Nachbarn, und sorgen Sie auch dort für gute Durchlüftung. 
 
9. Beseitigen Sie Störungen oder Schäden an Gasanlagen nicht selbst, sondern 

beauftragen Sie einen geeigneten Installateur. 
 
10. Schalten Sie das Licht erst wieder an, wenn dies gefahrlos möglich ist. Verlassen Sie 

sich dabei aber nicht nur auf Ihren eigenen Geruchssinn. 
 
11. Halten Sie die Schadenstelle für den Entstördienst zugänglich.  
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